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RS OGH 1984/11/20 9Os169/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1984

Norm

FinStrG §13

FinStrG §35 Abs1

ZollG §46 Abs4 lita

Rechtssatz

Kriterium für die Abgrenzung des vollendeten Schmuggels vom versuchten ist die Vereitelung der Zollbehandlung,

somit die Beendigung der Zollabfertigung; für eine Person, die den "Grünkanal" (eines Flughafens) durchschritten hat,

ist keine weitere Zollbehandlung vorgesehen und die Abfertigung beendet.
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